
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/8/17 10Rs77/06a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.08.2006

Norm

ASVG §175

Rechtssatz

"Eine altersentsprechende Abnützung ist keine krankhafte Veranlagung. Für die vorzunehmende Abgrenzung zwischen

einer altersentsprechenden Abnützung und einem darüberhinausgehenden Vorschaden ist auf den durchschnittlichen

Gesundheitszustand eines gleichaltrigen Versicherten "abzustellen"."

Entscheidungstexte

10 Rs 77/06a

Entscheidungstext OLG Wien 17.08.2006 10 Rs 77/06a
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